
 

 
Regelung für die Benutzung elektronischer Geräte 
in den 1., 2. und 3.Klassen  
(Beschluss der Schulleitung vom 01. Juli 2025) 
 

Grundsatz 

Das Mobiltelefon, der Laptop und weitere elektronische Geräte bleiben während den Pausen auf 
dem Schulareal in der Schultasche verstaut. Dieser Grundsatz gilt auch für Schulanlässe wie 
Schulreisen, Sporttage oder Spezialwochen und kann durch zusätzliche Regelungen der Schulleitung, 
der Klassenlehrperson oder der veranwtortlichen Lehrperson ergänzt werden. 

 

Gerätefreie Zeiten 

• 08:00 Uhr - 11:45 Uhr 

• 13:20 Uhr - 17.00 Uhr 

 

Sanktionen bei Regelverstössen 

Grundsätzlich wird an die Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler appelliert. Wird zu 
angegebenen Zeiten eine Schülerin oder ein Schüler beim unerlaubten Einsatz von mobilen Geräten 
auf dem Schulareal angetroffen, wird die Klassenlehrperson informiert. Diese ermahnt die fehlbare 
Schülerin oder den fehlbaren Schüler. Nach drei Ermahnungen erfolgt eine Meldung an das 
zuständige Prorektorat. 

 


